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Effizient arbeitende Organisationen haben gelernt, mit Verfahren der Zielvereinbarung und der Zielkontrolle zu arbeiten. Für das Management der res publica, der öffentlichen Angelegenheiten, empfiehlt es sich, in ähnlicher Weise vorzugehen. Kennzeichen von Zielerreichungssystemen ist die Quantifizierbarkeit der Ziele oder dass die Ziele in einer solchen Weise qualitativ formuliert sind, dass die Zielerreichung interpersonal (objektiv) nachprüfbar ist.

Allgemeine Aussagen wie „Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität“, „Soziale Marktwirtschaft“ o.ä. eignen sich daher für ein effizientes Politikmanagement nicht, solang sie nicht in objektivierbare Aussagen übersetzt werden.

Zielvereinbarungssysteme zeichnen sich dadurch aus, dass mindestens zwei „Institutionen“ daran beteiligt sind: Im einfachsten Fall einerseits jene, welche ein Ziel vorgibt, und eine zweite, welche dieses Ziel an annimmt und sich verpflichtet, auf die Zielerreichung aktiv hinzuarbeiten. (Beide Seiten können das Ziel auch zunächst gemeinsam entwickeln und durch gemeinsame Zustimmung verbindlich machen).


In unserem Zusammenhang politischer Prozesse stellt sich also zunächst die Frage, wer die Ziele vorgibt oder auf welche Weise sie entwickelt werden. 

Gegenwärtig ist es so, dass die politischen Parteien selbst „in einer Person“ Ziele entwickeln, diese als Wahlprogramm formulieren und sich vom Souverän in Wahlen ein Mandat für die Realisierung der selbst gesteckten, meist wenig genau formulierten Ziele geben lassen. Entsprechendes gilt für die Lösungswege, die häufig ungenau von den Zielen abgegrenzt werden. Danach findet bis zu den nächsten Wahlen keine Kontrolle der Zielerreichung statt, welche für die Mehrheitspartei und die einzelnen Abgeordneten mit einer ernsthaften Konsequenz verbunden wäre. (Allenfalls die vorwiegend von der Presse formulierte „öffentliche Meinung“ ist ins Kalkül zu ziehen, aber eigentlich auch nur im Hinblick auf die nächsten stattfindenden Wahlen.) Die parlamentarische Opposition ist i.d.R. wenig wirksam, da sie per Definitionem eine Minderheit darstellt. Sie bekommt ihre erneute Chance erst mit der nächsten Wahl, so dass der Parteienwettstreit in einer Entscheidung zu (nur) einem bestimmten Zeitpunkt kulminiert. Deshalb neigt die parlamentarische Minderheit zu aggressiver und obstruierender Opposition anstatt zu konstruktiver Mitarbeit. Neben der Opposition kennt die Gewaltenteilung die Kontrolle der Gerichte. Doch in unserem Zusammenhang ist die Justiz ebenfalls keine brauchbare Kontrollinstanz: sie kontrolliert nur Verstöße gegen bestehende Gesetzesnormen, nicht den „Erfolg“ einer Regierung.
Unser politisches System kennt somit keine Institution(en), welche den Parteien in die Zukunft gerichtete Ziele vorgeben und die Parteien andererseits als Erfüllungskraft zur Erreichung dieser Ziele verpflichten könnte. Die Wahl zwischen Parteien würde hingegen vergleichbarer, wenn sie nur um die Lösungswege zu jeweils bestimmten Zielen konkurrieren würden, und nicht gleichzeitig auch um weitgehend divergierende Ziele oder Prioritätensetzungen.
Man kann gegen diesen Gedanken vorab generell einwenden, dass diese zielbestimmende Institution doch der in Wahlen befragte Souverän sei, an dessen politischer Willensbildung die Parteien gemäß Verfassung und Parteiengesetz mitwirken. 

Die Wirklichkeit zeigt hingegen, dass aus dieser Mitwirkung längst eine alleinige Bestimmungsmacht der politischen Agenda geworden ist. Die Regierungspartei kann sich ohne weiteres sogar gegen andere, per Gesetz ebenfalls zur politischen Mitwirkung beauftragte Institutionen durchsetzen. Dies trifft z.B. auf den Sachverständigenrat zur Begutachtung der wirtschaftlichen Lage zu, dessen Stellungnahmen noch von jeder Regierung in den Wind geschlagen wurden.

Vielleicht wäre dieser Zustand leichter hinzunehmen, wenn die real existierenden Parteien tatsächlich in ihrem inneren Aufbau und ihrem äußeren Wirken eine demokratische Willensbildung organisieren würden. In den Mitgliederparteien finden wir jedoch de facto Strukturen vor, die - wie an anderer Stelle dargelegt – keine ausreichend kompetenten politischen Prozesse aufbauen. 

Es erscheint auch prinzipiell politisch wenig effizient zu sein, den Bock zum Gärtner zu machen und den Parteien in uno sowohl die Zielbestimmung als auch die Zielerreichung zu überlassen. Hinsichtlich Partei, Parlamentsfraktion und – im Falle der Mehrheitsparteien – der Regierung, sind in der Realität (für unsere Fragestellung) zudem ebenfalls keine relevanten Unterschiede mehr zu machen. Diese drei politischen Ebenen handeln uno actu. In dieser Hinsicht verfügt unsere Verfassungsordnung deshalb über keine ausreichenden checks and balances und auch über keine Anreizsysteme, welche eine funktionierende Demokratie auszeichnen sollten. Die Erkenntnis dieses Mangels sollte zu Anstrengungen führen, die Staatsverfassung evolutionär zu verbessern.

Um es nun an dieser Stelle gleich vorweg zu nehmen: Die nachfolgenden Überlegungen zielen darauf, ein Anreizsystem zu entwickeln, das mit den bisherigen Grundsätzen der repräsentativen Parteiendemokratie in Übereinstimmung gebracht werden kann. Es soll insbesondere die Motivation der gewählten Parlamentarier stärken, in den Mehrheitsfraktionen wie in der Opposition, sich für eine good governance stark zu machen. Gleichzeitig verbindet sich damit die Hoffnung auf einen großen Sprung vorwärts, der Veränderungen in der gesellschaftlichen Verteilung der politischen Macht in der Weise einleitet, dass Organisationen „neuen Typs“ mit wissenschaftlich-professioneller Arbeitsweise begünstigt werden. 
Wenn wir nun akzeptieren, dass die Erarbeitung politischer Ziele, ihre Verwirklichung im politischen Prozess der Parlaments- und Regierungsarbeit und zuletzt die Kontrolle der Zielerreichung drei unterschiedliche Vorgänge sind, dann kann man durchaus auch eine Arbeitsteilung in diesen Aufgaben in Erwägung ziehen.

In einer solchen Arbeitsteilung würde ein unabhängiges Gremium (mehr dazu weiter unten) für die verschiedenen Felder der Regierungsarbeit einige wesentliche quantifizierbare Ziele vorgeben, die zudem in einer Zielhierarchie formuliert sind. Je Ressort und Ebene sollten nicht mehr als 3 Kennziffern verwandt werden. 

Beispielsweise könnte die Reduzierung der Arbeitslosigkeit als ein solches Ziel genannt werden (dass dieses Kriterium sich als Ziel nicht gut eignet, werden wir später sehen.) Dann wäre es Aufgabe des zielsetzenden Gremiums, sehr genau festzulegen, welche „Definition“ dem Begriff Arbeitslosigkeit zugrunde gelegt wird. Wie wir wissen, kommt es z.B. darauf an, ob z.B. auch solche Personen darunter verstanden werden, die sich in einer Weiterbildungsmaßnahme befinden oder die überhaupt Leistungen der Arbeitslosenversicherung beziehen.

In unserem Beispiel besitzt das zielsetzende Gremium das Recht, für die Erreichung des Ziels eine Prämie auszuschreiben. Sagen wir einmal: 10 Millionen Euro. Der Betrag wird aus dem Staatshaushalt bereitgestellt. Es handelt sich um eine Erfolgsprämie für die Parlamentarier, die in der Wirtschaft als „Leistungskomponente“ bezeichnet würde. Mit der Einführung von Leistungsprämien könnten die Grunddiäten der Abgeordneten reduziert werden.

Das Ziel wird quantifiziert mit „Reduzierung der definierten Arbeitslosenzahl um 1 Millionen ab Beginn der Legislaturperiode innerhalb von drei Jahren“. Im vierten Jahr wird die Arbeitslosenstatistik des Vorjahres durch die Statistischen Ämter fertiggestellt und von dem zielsetzenden Gremium, das nun im nachhinein eine kontrollierende Funktion ausübt, nach den vorab bestimmten Definitionen ausgewertet. 

Das Ergebnis sei eine tatsächliche Reduzierung der Arbeitslosigkeit um 500.000 Personen. Dementsprechend kommen nur 50% der Prämie, also 5 Millionen EUR zur Ausschüttung. Die Prämie verteilt sich nunmehr auf die Parlamentsfraktionen im Verhältnis der Sitze. Stellen wir uns ein Parlament vor, das 500 Sitze hat und vier Fraktionen mit A) 250, B) 150, C) 75 und D) 25 Abgeordneten. 

Partei A) erhielte dann 2,5 Millionen Euro, die sie nach eigenen internen Kriterien an ihre Abgeordneten ausschütten könnte (z.B. etwas mehr für den Fraktionsvorsitzenden, weniger für die „Hinterbänkler“); entsprechend anteilig die anderen Parteien B) 1,5 Mio. EUR C) 750.000 EUR, D) 250.000 EUR. Im Durchschnitt könnte jeder Parlamentarier sein Abgeordnetengehalt um 10.000 Euro aufbessern. 

Hätte die Arbeitslosigkeit hingegen zugenommen, wäre entsprechend ein Gehaltsabzug zu fürchten, zumindest bis zu einer gewissen Grenze. Und: In einem solchen System hätte auch die Opposition ein wirkliches Interesse daran, dass die Regierung erfolgreich ist. Ihre Aufgabe bestünde in konstruktiver Opposition, damit auch kurzfristig die besten aller Regeln und Gesetze geschaffen werden – nicht erst in der nächsten Wahlperiode, in der man hoffentlich dann selbst „am Drücker“ ist, weil die gegnerische Partei scheiterte. 

Ein reformiertes föderales System, das klarere Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern sowie eine direkte Zuweisung der Steuerarten für Bund, Länder und Kommunen herbeiführt, wäre zudem eine große Hilfe für ein solches System. Das beschriebene Anreizsystem würde aber wahrscheinlich bereits ohne eine solche Reform Wirkung zeigen.

Die nächste Frage richtet sich nun darauf, ob politische Ziele überhaupt objektiv bestimmbar sind, oder ob sie nicht stets politischer, willkürlicher Natur sind. Nehmen wir einmal das letztere an, so dass die Parteien vielleicht mit den Vorgaben des Gremiums nicht einverstanden sind. In diesem Fall sollte es Ihnen freistehen, andere ebenso klare Ziele zu formulieren. Aufgrund des materiellen Anreizes dürften die Fraktionsmitglieder darauf drängen, dass nunmehr ihre Partei aus dem eigenen Vermögen eine entsprechende Leistungsprämie für die Erreichung dieser Ziele bereitstellt. Eine erhöhte Wahlpauschale (x EUR je gewonnener Wählerstimme) sollte es den Parteien finanziell gestatten, solche Alternativen zu setzen. Für die Parteien ergibt sich – gemessen an ihren finanziellen Möglichkeiten der Abgeordnetenkompensation - ein Trade off zwischen eigenen politischen Akzenten und den Vorgaben des zielsetzenden Gremiums. Selbst wenn dann die angestrebte Arbeitsteilung und Fokussierung nicht erreicht wird, so bleibt doch ein Gewinn an rationaler Zielbestimmung und –begründung.
Niemand wird in Frage stellen, dass politische Ziele zumindest einer rationalen Abwägung zugänglich sind. Dafür spricht nicht zuletzt der zunehmende Einsatz von Expertenkommissionen, die von den real existierenden Parteien beauftragt werden. Im Falle des obigen Beispiels, in dem die Zahl der Arbeitslosen als Zielkriterium gewählt wurde, wäre es sicher aufgefallen, dass diese absolute Zahl z.B. von der Gesamtzahl der Erwerbspersonen und ihrer Veränderung beeinflusst wird. Diese Größe wiederum unterliegt Einflüssen, die politisch kaum kontrollierbar sind. Auch dürfte sich eine konsensfähige statistische Definition nur schwer finden lassen. Andere Einwände könnten sich darauf beziehen, dass möglicherweise eine geringere Arbeitslosigkeit nur um den Preis höherer Inflation erkauft werden kann (die Ökonomen sind sich da nicht ganz einig). So führt die Diskussion über eindeutige Ziele sehr schnell auf eine Ebene, die das Wissen von Experten verlangt. 

Die Schaffung guter Ziele ist dementsprechend an und für sich eine kreative Leistung. Auf der Ebene der Wirtschaftspolitik ließe sich beispielsweise ein Staatswohlindikator konstruieren, der drei Aspekte miteinander verbindet

- das wirtschaftliche BIP-Wachstum p.a.

- der Rückgang der Staatsquote an der Ver - 
  wendung des BIP

- die Erhöhung der absoluten Steuereinnahmen

Dieser Indikator lässt sich mathematisch formulieren und recht eindeutig berechnen. 

Da also bereits der Prozess der Zielbestimmung ein anspruchsvolles Verfahren darstellt, sollten die zielgebenden Gremien mit Experten besetzt sein. Da es sich gleichzeitig um Experten handeln muss, die von den Parteien unabhängig sind, bieten sich solche Personen an, die hauptsächlich einem Ruf als Wissenschaftler verpflichtet sind. 

Dies führt mich praktisch zu dem Vorschlag, die in  Deutschland bestehende Union der Akademien der Wissenschaften (sie organisiert acht insgesamt neun großen deutschen Akademien) zu einer einheitlichen Staatlichen Akademie der Wissenschaften aufzuwerten und dieser Institution den Verfassungsrang einer zielgebenden Körperschaft zu geben. Die heute bestehende Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften besaß in der ersten 2000er-Dekade bereits eine „Arbeitsgemeinschaft Gesellschaftsberatung / Zukunftsfragen“, die jeweils weitere themenspezifische Ausschüsse berufen konnte. Diese Institution besteht heute nicht mehr, gleichwohl beschäftigt sich die Akademie in vielfältiger Form mit gesellschaftlichen Zukunftsfragen).
Zielgebende Ausschüsse werden auf Ruf der Akademie auf allen Ebenen einberufen, auf denen ein verantwortliches parlamentarisches Pendant mit Budgethoheit besteht. Die gesetzlich oder auf Beschluss der Parlamente ad hoc berufenen Sachverständigenkommissionen werden dem Berufungsrecht von Regierung und Parlament entzogen und ebenfalls auf Ruf der Akademie besetzt. 

Die Akademien formulieren Ihre Ziele am besten jeweils zur Mitte einer Legislaturperiode, damit die Parteien die Chance haben, ihre spezifischen Lösungsvorschläge zu entwickeln oder ggf. alternative Ziele zu formulieren. 

Im Ergebnis erhalten wir ein politisches System, in dem Ziele rationaler und nachvollziehbarer als bisher gesetzt werden und in dem sich die Parteienkonkurrenz stärker als bisher auf pragmatische Lösungen bezieht. 

Ein solches System könnte außerdem noch erheblich verbessert werden, wenn es mit einer regelmäßigen „Geschäftsberichterstattung“ der „Deutschland AG“, der „NRW-AG“ oder der „Stadt AG“ verbunden würde. In nicht allzu ferner Zeit wird es dann möglich sein, das „Einkommen“ dieser Einheiten als Wertpapiere zu verbriefen und an Kapitalmärkten zu handeln. Das Gehalt der politischen Manager kann sich dann noch viel direkter an ihren Wertschöpfungsbeiträgen und an den „Kursen“ der politischen Aktien orientieren. 

Solange allerdings diese Vorschläge keinen Niederschlag in einer veränderten Verfassung gefunden haben, könnten die Parteien durchaus selbst mit solchen Vorschlägen experimentieren. Es genügt, dass sie eigene wissenschaftliche Stäbe mit der Formulierung von Zielvorgaben beauftragen, ihren Mandatsträgern eindeutige Aufträge erteilen und dass sie aus ihrem Vermögen leistungsbezogene Zuschläge zu den Abgeordnetendiäten auszahlen. 

Neben vielen Fragen der praktischen Umsetzbarkeit, die mit solchen Vorschlägen verbunden sind, bleibt zuletzt vielleicht die Frage, ob das Verfahren auch auf dem Gebiet der Außenpolitik anwendbar ist. Die Antwortet lautet: Ja. Allerdings begeben wir uns hier auf ein Gebiet der Staatskunst, das im althergebrachten Sinne den Philosophen erfordert. Seine Aufgabe wäre es, ein Hierarchiesystem der Werte zu begründen, dem die äußere Politik folgen sollte. Wie dringend in Wirklichkeit solche Begründungen sind, haben wir etwa bei der Kriegsentscheidung im Balkan-Konflikt gesehen, aber auch bei der Frage der außenpolitischen Position im Irak-Konflikt.  

In beiden Fällen stand die klassische Frage des bellum iustum, des gerechten Krieges, im Mittelpunkt der Diskussion.  Diese Debatte bildet den Ausgangspunkt der politischen Theorie über den neuen Charakter des weltpolitischen Systems, welches Michael Hardt und Antonio Negri mit dem Begriff „Empire“ verbinden. Die neue Ordnung verlangt unweigerlich nach Prinzipien, d.h. einem ethischen Organon, das sowohl für den außenpolitischen Entwurf, das im als im Konflikt der Kulturen taugt und dass damit ebenso für den gesellschaftlichen Entwurf der eigenen gesellschaftlichen Verhältnisse im Inneren des Staates eine Richtschnur ist. 

